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I. Organisation der Beratungsstellen in Baden-Württ emberg und der 

Sonderpädagogischen Beratungsstelle in Schwetzingen  

 

1.1 Frühe Hilfen für behinderte und von Behinderung  bedrohter Kinder 

 

Der Aufbau des pädagogischen Frühfördersystems begann in Baden-Württemberg 

Anfang der siebziger Jahre mit der Einrichtung Sonderpädagogischer 

Beratungsstellen, die an die Sonderschulen im Land angegliedert wurden. Daraus 

entwickelte sich bis heute ein landesweit flächendeckendes Netz. Ein entscheidender 

Schritt war die 1993 veröffentlichte „Rahmenkonzeption zur Früherkennung und 

Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder“. Sie war 

einerseits Bilanz des bis dahin Erreichten, zeigte aber auch den zukünftigen 

Entwicklungsbedarf auf. 

Die Frühberatungsstelle der Comeniusschule Schwetzingen begann ihre Arbeit 1977 

mit zunächst zwei Lehrerstunden in der Woche. Im April 1991 organisierte die 

Beratungsstelle, das bis heute aktive Eltern-Café. Leiter der Einrichtung von Beginn 

an bis zu seiner Pensionierung 2005 war Sonderschulkonrektor Helmut Franz. Heute  

arbeiten hier 11 Kolleginnen und ein Kollege. 

 

In Baden-Württemberg besteht ein umfassendes und differenziertes Angebot früher 

Hilfen. Es umfasst je nach individuellen Gegebenheiten des Einzelfalles 

 

 �  die Behandlung durch niedergelassene Ärzte und Therapeuten, 

 �  die Diagnose und Behandlung in Kinderkliniken, Fachkliniken und   

              Sozialpädiatrischen Zentren, 

 �  die Diagnose, Beratung und Förderung in sonderpädagogischen 

   Beratungsstellen 

 �  und / oder die Frühförderung durch interdisziplinäre Frühförderstellen. 
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Eine pädagogische Beraterin oder ein pädagogischer Berater für Frühförderung steht 

Eltern und Institutionen als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner bei jedem 

Staatlichen Schulamt zur Verfügung. 

 

 

 

1.2 Sonderpädagogische Frühförderung 

 

Die sonderpädagogische Frühförderung ist Bestandteil des Gesamtgefüges der 

Maßnahmen zur Frühbetreuung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder. 

Sie soll in enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten sowie anderen 

Einrichtungen und Diensten der Frühbetreuung direkte oder indirekte Auswirkungen 

einer vorliegenden Schädigung oder Behinderung auf die Entwicklung des Kindes 

durch sonderpädagogische Maßnahmen verhindern, mildern oder ausgleichen und  

den durch entwicklungshemmende Umstände drohenden Behinderungen 

entgegenwirken.  

Die Frühförderung wird durch sonderpädagogische Beratungsstellen an Sonder-

schulen durchgeführt. Sie sind Bestandteile der Sonderschule.  

Die Frühförderung wird für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und 

entwicklungsverzögerte Kinder vom frühstmöglichen Zeitpunkt an angeboten. Dabei 

übernimmt die Beratungsstelle auch die Beratung und Anleitung der 

Erziehungsberechtigten und anderer für die Erziehung des Kindes verantwortlichen 

Personen. Die Frühförderung ist ein freiwilliges Angebot und ist für die 

Erziehungsberechtigten kostenlos. Die vertrauensvolle Arbeit ist ein grundlegendes 

Prinzip der Frühförderung. Sie findet nur im Einverständnis und in Zusammenarbeit 

mit den Eltern statt. 

Andere Bezugspersonen des Kindes und Institutionen, in denen ein Kind betreut wird 

(z. B. ein Kindergarten) können nur mit Einverständnis der Eltern Beratung und 

Begleitung erhalten. Daten der Frühförderung, dürfen nur für Zwecke der 

Frühförderung verwendet werden. Eine Verwendung für andere Zwecke (z. B. 

Aufnahme in den Kindergarten oder in die Schule) oder die Weitergabe von Daten an  
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Dritte ist nur mit Genehmigung der Eltern möglich. Entwicklungsbeurteilung im 

Hinblick auf die Einschulung ist nicht Aufgabe der Frühförderung. 

Sonderpädagogische Frühförderung durch die Beratungsstelle endet mit der 

Aufnahme in einen Sonderschulkindergarten oder eine Schule.  

Die Beratungsstelle stimmt ihre Arbeit mit allen das einzelne Kind betreuenden 

Stellen des medizinischen, sozialen, psychologischen und pädagogischen Bereichs 

ab, insbesondere mit den behandelnden Ärzten, Kliniken, dem Gesundheitsamt,  

Jugend- und Sozialamt, der Erziehungsberatungsstelle sowie gegebenenfalls mit 

dem Kindergarten.  

Die Frühförderung kann auch außerhalb der Beratungsstelle erfolgen. Der Leiter 

bzw. die Leiterin sorgt dafür, dass in seinem Betreuungsbezirk die erforderlichen 

Hausbesuche und andere außerhalb der Beratungsstelle durchzuführenden 

Maßnahmen stattfinden (mobile Beratung). Hierzu legt er der Schulaufsichtsbehörde 

einen Organisationsplan vor.  

 

 

 

II. Definition von Frühförderung  

 

Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, ist die Gesamtheit 

der Maßnahmen zur Vermeidung, Besserung oder Behebung von Beein-

trächtigungen zum frühstmöglichen Zeitpunkt. 

Dies bezieht sich grundsätzlich auf alle Kinder, bei denen in irgendeiner Form 

entwicklungsgefährdende Umstände vorliegen. Die angebotenen Hilfen können aus 

den Arbeitsfeldern Medizin, Pädagogik, Psychologie oder Sozialarbeit kommen. 

Sonderpädagogische Frühförderung kann man beschreiben als eine an der 

Gesamtpersönlichkeit des Kindes orientierte Entwicklungsförderung, welche die 

Beratung und Begleitung der Bezugspersonen des Kindes mit einschließt. 

Dies bedeutet, dass die Förderangebote am jeweiligen Entwicklungsstand orientiert 

sind und die Bereich Kognition, Kommunikation, Motorik, Emotionalität und  
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Sozialverhalten miteinbeziehen. Die intensive Zusammenarbeit mit den Familien wird 

dabei als ebenso bedeutsam angesehen. 

 

 

 

III. Aufgaben und Inhalte der Frühförderung  

 

Aufgabe und Ziel ist es eine Entwicklungsstörung, drohende Behinderung oder 

Behinderung zu vermeiden, zu mildern oder auszugleichen. Das Kind soll in seiner 

Entwicklung unterstützt und gefördert werden. 

 

Die Frühförderung kann in Anspruch genommen werden ab Geburt oder ab dem 

Zeitpunkt, an dem ein Verdacht auf eine Entwicklungsstörung, drohende  

Behinderung oder Behinderung besteht.  

 

Wir fördern entwicklungsverzögerte von Behinderung bedrohte und behinderte 

Kinder ganzheitlich in den Bereichen Sprache, kognitives Lernen, Grob- und 

Feinmotorik, Spielen, sozial-emotionales Lernen, Umwelterfahrung. Diese Bereiche 

sind nicht streng voneinander zu trennen. Sie gehen ineinander über. 

 

Beispiele:  

Umwelterfahrung: riechen, schmecken, fühlen, hören, tasten, sehen  

Sozial-emotionales Lernen: Spielen mit einem Partner / in der Kleingruppe; Umgang 

mit Konflikten; Umgang mit Gefühlen (wie Freude, Angst, Wut,...); Regeln einhalten 

Sprache: Rollenspiele, Bilderbuchbetrachtung, Pantomime, Handpuppen 

Kognitives Lernen: Begriffsbildung, Wissensvermittlung, Puzzeln, Farben- und 

Mengenspiele, Ausdauer und Konzentration einüben 
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Grobmotorik: Bewegungsspiele, Tanzen, Partnerübungen, Bewegungsbaustellen 

Feinmotorik: Reißen, schneiden, malen, kneten, graphomotorische Übungen, fädeln 

und stecken 

Spielen: Tisch-/Brettspiele; Regelspiele; Tanz-/Singspiele; Fingerspiele 

 

Wir arbeiten mit Kindern zu Hause in vertrauter Umgebung, in Anwesenheit der 

Eltern, aber auch im Kindergarten in Einzelförderung oder auch in Kleingruppen. 

Wir bieten eine Psychomotorikgruppe an der Comeniusschule an. 

 

Zu unseren Aufgaben gehören regelmäßige Dienst- und Fallbesprechungen. Unsere 

Arbeit dokumentieren wir anhand der Entwicklungstabelle nach Kuno Beller, 

außerdem wird nach jeder Frühförderstunde die jeweilige Stunde auf Karteikarten 

festgehalten. 

 

Einmal im Monat bieten wir für betroffene Eltern in der Comeniusschule im Rahmen 

eines Eltern-Cafés eine Gesprächsrunde an. 
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IV. Ziele  

 

Durch ein frühzeitiges Erkennen von Auffälligkeiten ist es unser Ziel, mit Hilfe von 

sonderpädagogischen Maßnahmen vorliegende Schädigungen oder Behinderungen 

bestmöglich zu verhindern, mildern oder ausgleichen. Mit unserem Förderangebot 

leisten wir eine auf das Kind und seine individuelle Situation abgestimmte 

Entwicklungsförderung. Spielerisch soll die Aufmerksamkeit, Konzentration und 

Ausdauer des Kindes gefördert werden und somit die körperliche, geistige, 

sprachliche und sozial-emotionale Entwicklung angeregt werden.  

 

Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit ist, dass sich das Kind wohl fühlt und ebenso wie 

die Eltern geachtet und respektiert wird. Wir nehmen die Ängste und Bedürfnisse der 

Kinder, der Eltern und der an der Erziehung beteiligten Personen ernst. Unsere 

Angebote haben keinen rein funktionellen Übungscharakter, sondern setzen an den  

Stärken des Kindes an. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass das Kind glücklich 

ist und Freude, Vertrauen und Spaß empfindet. Somit wollen wir erreichen, dass das 

Kind Lebenszutrauen und Selbstvertrauen erhält, sowie seine individuelle 

Persönlichkeit entfalten kann. 

 

Im Folgenden möchten wir zwischen kind- und elternbezogenen Zielen 

unterscheiden: 

 

Kindbezogene Ziele 

·  Wir streben eine individuelle Entfaltung der dem Kind innewohnenden 

Fähigkeiten an. 

·  Mit unseren Angeboten wollen wir das Kind in seiner Neugier wecken, seine 

Eigeninitiative fördern und somit sein Selbstvertrauen stärken. 
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·  Durch individuell festgelegte pädagogische Hilfen sollen Entwicklungs-

verzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten vermindert, vermieden oder 

behoben werden. 

·  Wir möchten dem Kind die bestmögliche Chance für die Entfaltung seiner 

Persönlichkeit, für die Entwicklung zu selbstbestimmtem Leben und zu 

gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternbezogene Ziele 

Die Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, denn nur durch 

regelmäßigen Austausch und Verständigung kann fruchtbare Arbeit zum Wohle des 

Kindes entstehen. 

  

·  Wir möchten durch die Frühförderung die Familie in einer bejahenden 

Einstellung zu ihrem Kind und seiner persönlichen Entwicklung bestärken. 

·  Wir wollen die Eltern unterstützen und begleiten, ihre Fragen, Sorgen und 

Ängste abzubauen und mit ihnen Wege zur Selbsthilfe zu finden. 
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V. Arbeitsprinzipien der Frühförderung 

 

Im Mittelpunkt steht für uns immer das zu betreuende Kind, 

das in seiner Entwicklung retardiert ist, 

von Behinderung bedroht 

oder behindert ist! 

 

Wir Mitarbeiter/innen in der Frühförderung arbeiten auf folgenden Prinzipien: 

 

1. Die Ganzheitlichkeit: 

 

�  Akzeptanz 

Wir akzeptieren jedes Kind, das in unsere Obhut kommt, in seinem Sosein.  

Wir sehen das Kind in seiner Ganzheitlichkeit mit Körper, Geist und Seele. 

 

�  Zeitfaktor 

Dem Kind geben wir genügend Zeit, damit es seine Fähigkeiten entfalten und 

seine Schwächen mindern kann.  

Unsere Fördereinheiten dauern i. d. R. 45 min. pro Woche. Wir fördern und 

begleiten Kinder von 0 -6 Jahren. 

 

�  Ganzheitliche Entwicklung 

In allen Bereichen seiner Entwicklung fördern wir das Kind und bieten ihm 

Materialien an, mit denen wir dies in vollem Umfang unterstützen. 

Wir gehen von den Stärken des Kindes aus. 

 

�  Diagnostik und Reflektion 

Zu Beginn der Förderung führen wir eine Diagnostik durch, z. B. mit Hilfe der 

Entwicklungstabelle nach Kuno Bellers. Am Ende des Jahres erweitern wir  
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diese Tabelle und / oder schreiben bei Anforderung ein Abschlussbericht für 

alle Beteiligten. 

 

2. Die Familienorientierung: 

 

�  Elternarbeit 

Die Eltern beziehen wir während der Förderung des Kindes in alle 

Entscheidungen mit ein, so dass wir ein gutes Vertrauensverhältnis entwickeln  

können und somit die Bezugspersonen partnerschaftlich an dem Prozess 

teilhaben können. 

Wir sind Gesprächspartner; bieten Anleitung und Hilfe bei der Gestaltung des 

Alltags; vermitteln weitere Hilfs- und Beratungsangebote. 

 

 

�  Kindergarten 

Findet die Förderung im Kindergarten statt, arbeiten wir mit den Erzieher/innen 

ebenso kollegial und vertrauensvoll zusammen, beziehen sie bei allen Frage- 

stellungen mit ein, um die Entwicklung des jeweiligen Kindes positiv verändern 

zu können.  

 

3. Die Interdisziplinarität: 

 

�  Unterstützung 

Die Zusammenarbeit mit anderen Berufgruppen ist unbedingt erforderlich, 

deshalb kooperieren wir beispielsweise mit Logopäden, den Ergo- und 

Physiotherapeuten, den Kinderärzten des betreffenden Kindes, den Sozialen  

Diensten, wie auch mit dem Sozialpädiatrischen Beratungszentrum und dem 

 Sonderpädagogischen Beratungszentrum in Heidelberg. 
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VI. Einzugsgebiet 

 

Zum Einzugsbereich der Sonderpädagogischen Beratungsstelle der Comenius-

schule Schwetzingen gehören die Gemeinden: 

Altlußheim, Brühl, Edingen-Neckarhausen, Hockenheim, Ilvesheim, Ketsch, 

Neulußheim., Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, Sandhausen und Schwetzingen. 

 

h 
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